
braucht wurde, und ja, auch von den demokrati-
schen Parteien in diesem Haus, denn sie haben in 
den entscheidenden Momenten zusammengehal-
ten. Wir haben in verschiedenen politischen Kon-
stellationen geredet, gestritten und gerungen, aber 
am Ende gesagt, wir übernehmen gemeinsam Ver-
antwortung – von 2022 bis zum heutigen Tag, an 
dem Sie, werte Abgeordnete, mutmaßlich das letz-
te Rechtskreiswechslergesetz in dieser Form be-
schließen werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eines 
möchte ich aber auch nicht unerwähnt lassen. 
Während wir hier über Lösungen sprechen, wird 
anderswo Stimmung gemacht. Da wird gezielt 
Angst geschürt, werden Menschen gegeneinander 
ausgespielt. Es wird so getan, als sei unsere So-
lidarität das Problem und nicht der Krieg. Denen 
sage ich: Wer aus humanitärer Hilfe ein Feindbild 
macht, der hat keine Lösungen, der hat nur Paro-
len. Und wer Kommunen im Stich lässt und gleich-
zeitig über ihre Forderungen klagt, betreibt keine 
Politik, sondern Populismus.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses 
Gesetz ist keine Wohltat. Es ist notwendig. Es ist 
Ausdruck einer sozialen Ordnung, die nicht nur auf 
dem Papier existiert, sondern auch im Alltag funk-
tioniert – vor Ort, in den Rathäusern, in den Unter-
künften, in den Wohnzimmern unserer Städte und 
unserer Dörfer. Wir lassen unsere Kommunen nicht 
allein. Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für 
Integration, für Teilhabe, für sozialen Frieden. Und 
wir tun das mit Überzeugung, nicht mit Zähneknir-
schen. Deshalb bitten wir um Ihre Zustimmung für 
ein Land, das humanitär handelt und politisch klar 
bleibt. In diesem Sinne: vielen Dank.

(Beifall BSW, SPD)

Vizepräsidentin Güngör:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir kommen 
nun zu den Abstimmungen. Wir werden jetzt über 
den Gesetzentwurf in zweiter Beratung abstimmen. 
Die Beschlussempfehlung hat die Annahme des 
Gesetzentwurfs empfohlen. Wer dem seine Zustim-
mung geben möchte, den oder die bitte ich nun um 
das Handzeichen. Das sind die Abgeordneten der 
Fraktionen Die Linke, der SPD, des BSW, der CDU. 
Wer stimmt dagegen? Hier sehe ich niemanden. 
Wer enthält sich? Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der AfD.

Nun stimmen wir über den Gesetzentwurf in der 
Schlussabstimmung ab. Ich bitte die Abgeordneten, 
die in der Schlussabstimmung zustimmen, sich nun 
von den Plätzen zu erheben. Das sind die Abge-
ordneten der Fraktionen Die Linke, der SPD, des 

BSW und der CDU. Vielen Dank. Nun bitte ich die-
jenigen, sich zu erheben, die dagegen stimmen. 
Das ist erwartungsgemäß niemand. Nun bitte die 
Enthaltungen. Das sind die Abgeordneten der AfD-
Fraktion. Vielen Dank. Damit ist das Gesetz ange-
nommen. Und ich schließe Tagesordnungspunkt 2.

Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 3

Erstes Gesetz zur Änderung 
des Thüringer Bibliotheksge-
setzes
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung 
- Drucksache 8/48 - 
dazu: Beschlussempfehlung des 

Ausschusses für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur
- Drucksache 8/712 - 

dazu: Änderungsantrag der Frak-
tionen der CDU, des BSW 
und der SPD
- Drucksache 8/859 - 

ZWEITE BERATUNG

Wir sind in der zweiten Beratung und als Bericht-
erstatterin aus dem zuständigen Fachausschuss 
gebe ich Frau Abgeordneter Stark das Wort. Bitte 
schön.

Abgeordnete Stark, Die Linke:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, der Gesetzentwurf wurde 
durch Beschluss des Landtags in seiner 7. Sitzung 
vom 30. Januar 2025 an den Ausschuss für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur überwiesen. Darauf-
hin hat der Ausschuss für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur den Gesetzentwurf in seiner 2. Sitzung 
am 21. Februar 2025 und in seiner 3. Sitzung am 
21. März 2025 beraten. Zu dem Gesetzentwurf 
wurde auch ein schriftliches Anhörungsverfahren 
durchgeführt und der Gesetzentwurf war Gegen-
stand einer Online-Diskussion gemäß § 96 Abs. 2 
der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags. 
Nach der Beratung lautet die Beschlussempfehlung 
aus dem Ausschuss, dass der Antrag angenommen 
wird. Vielen Dank.

(Beifall Die Linke)

Vizepräsidentin Güngör:
Vielen Dank. Dann eröffne ich nun die Aussprache 
und erteile zunächst Herrn Abgeordnetem Quase-
barth für die Fraktion des BSW das Wort. Bitte 
schön.
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Abgeordneter Quasebarth, BSW:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Bibliotheken sind seltsa-
me Orte. In Bibliotheken steht die Zukunft still und 
die Vergangenheit spricht leise, aber dafür sehr ein-
dringlich. Bibliotheken sind Räume, in denen das 
gesammelte Wissen der Menschheit auf eine Wei-
se ruht, die weder veraltet noch abgeschlossen ist, 
sondern auf neue Leserinnen und Leser wartet. 
Wenn wir heute über die Änderung des Thüringer 
Bibliotheksgesetzes sprechen, dann geht es nicht 
um trockene Verwaltungsfragen, es geht um den 
Möglichkeitsraum dieser Orte und darum, wie wir 
als Land Verantwortung dafür übernehmen, dass 
ihre Ordnung nicht dem Zufall überlassen bleibt. 
Seit über drei Jahrzehnten trägt die Landesfachstel-
le für öffentliche Bibliotheken in Erfurt diese Ver-
antwortung, leise, effizient und mit einem erstaun-
lichen Gespür dafür, wie sich Kulturpolitik abseits 
großer Bühnen entfaltet, nämlich in kleinen Orten, 
mit engagierten Mitarbeitenden, zwischen Leserat-
ten, Schülergruppen und Digitalprojekten. Dass die-
ser Zustand rechtlich bislang eher auf einem höl-
zernen Stuhl denn auf einem stabilen Fundament 
ruhte, ist ein Versäumnis, kein Vorwurf, denn in der 
Praxis hat die Zusammenarbeit mit der Stadt Erfurt 
hervorragend funktioniert.

(Zwischenruf Abg. König-Preuss, Die Linke: 
Hölzerne Stühle sind richtig stabil!)

Aber spätestens mit einem Blick in die Landesver-
fassung wurde deutlich, für eine ordnungsgemäße 
Aufgabenübertragung braucht es mehr als einen 
Handschlag und eine gute Absicht, es braucht ein 
Gesetz. Das heute vorliegende Änderungsgesetz 
gibt uns dieses Fundament. Es erlaubt nicht nur 
die förmliche Übertragung der Aufgaben an eine 
Kommune oder Behörde, sondern auch deren prä-
zise Ausgestaltung durch Rechtsverordnung. Und 
es stellt sicher, was im Zweifel wichtiger ist als je-
de Zuständigkeitsfrage, dass diese Übertragung mit 
einem klaren finanziellen Ausgleich verbunden ist. 
Denn man kann den Kommunen nicht einfach eine 
Kiste voller Bücher hinstellen und dann sagen, viel 
Spaß damit, ohne ihnen auch das Regal und den 
Raum zu geben, in dem sie sie ordentlich aufstellen 
können.

(Beifall CDU, BSW)

Es ist bemerkenswert, wie unaufgeregt und zu-
gleich zielgerichtet dieser Gesetzgebungsprozess 
verlaufen ist. Der Ausschuss hat sich Zeit genom-
men, Fachleute angehört, online diskutiert und am 
Ende mit klarem Blick empfohlen: Ja, das brau-
chen wir, und zwar jetzt. Natürlich könnte man sa-
gen, das alles ist nur Organisation, es geht um 

Zuständigkeiten, es geht auch um Verordnungen, 
Fachaufsicht, doch unter dieser Schicht aus Ver-
waltungstext verbirgt sich ein sehr konkreter Ge-
danke, nämlich, dass wir das Netz öffentlicher Bi-
bliotheken nicht dem Zufall überlassen dürfen, dass 
wir begreifen, was auf dem Spiel steht, wenn wir 
die Infrastruktur der Bildung, der Kultur, des freien 
Zugangs zum Wissen nicht auch pflegen. Denn Bi-
bliotheken sind keine Museen für Bücher, sie sind 
Reaktoren für Ideen. Sie sind der Ort der leisen 
Gleichberechtigung. Wer dort eintritt, der wird nicht 
gefragt, was er verdient, was sie glaubt oder wo-
her jemand kommt, nur, was sie wissen möchten. 
Und gerade weil diese Orte so unscheinbar kraftvoll 
sind, müssen wir dafür sorgen, dass die Fachstel-
le, die sie vernetzt, berät, weiterdenkt, auch selbst 
auf festem Boden steht. Dass mit diesem Gesetz 
künftig auch klare Standards für Personalausstat-
tung und Berichtslegung gesetzt werden können, ist 
nicht kleinlich, sondern klug, denn Kulturarbeit lebt 
nicht nur von Idealismus, sondern von guter Orga-
nisation und vor allem aber von Verlässlichkeit.

Zugleich bleibt das Gesetz offen genug. Es macht 
Erfurt nicht dauerhaft zur einzig möglichen Trägerin 
der Landesfachstelle, sondern es ermöglicht, dass 
auch andere Behörden oder Kommunen überneh-
men könnten. Das ist eben kein Angriff auf Bewähr-
tes, sondern ein Ausweis demokratischer Beweg-
lichkeit. Wir halten Strukturen offen, weil sich auch 
Herausforderungen verändern können. Und doch – 
lassen Sie mich das sagen – hoffen wir natürlich, 
dass mit diesem Gesetz nicht ein Umzug eingeläu-
tet wird, sondern eine Festigung. Die Fachstelle 
in Erfurt hat sich bewährt. Sie hat Know-how und 
Vernetzung und man tauscht ein funktionierendes 
Team nicht aus Prinzip gegen ein neues aus, nur 
weil man jetzt endlich die Spielanleitung geschrie-
ben hat.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses 
Gesetz ist ein kleines. Es macht keine Schlagzei-
len. Es reißt keine Mauern ein und es baut keine 
Kathedralen, aber es sichert ein Fundament. Und 
manchmal, gerade in unruhigen Zeiten, ist das das 
Wichtigste, was ein Parlament tun kann. Im Namen 
der Fraktion der Brombeere – ich denke, ich kann 
hier auch für die CDU und die SPD mitsprechen 
– bitte ich Sie deshalb: Folgen Sie der Beschluss-
empfehlung, geben Sie der Landesfachstelle das 
Rückgrat, das sie verdient, und damit allen Biblio-
theken im Land ein Stück Zukunftssicherheit. Denn 
wenn wir ehrlich sind, eine Gesellschaft, die nicht 
mehr weiß, was sie mit ihren Bibliotheken anfangen 
soll, die ist vielleicht nicht ganz verloren, aber sie 
hat angefangen, sich selbst zu vergessen. Vielen 
Dank.
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(Beifall CDU, BSW)

Vizepräsidentin Güngör:
Ja, danke schön. Als nächster Rednerin erteile ich 
Frau Mitteldorf für die Fraktion Die Linke das Wort.

Abgeordnete Mitteldorf, Die Linke:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnetenkollegen! Wie so oft 
ist es ja leider das Problem, dass Kulturthemen im-
mer zum Schluss besprochen werden, kaum noch 
Aufmerksamkeit bekommen. 

(Unruhe CDU)

Ja, von außen ist es leider das Problem. 

Deswegen möchte ich zunächst mal meinem Vor-
redner, Herrn Quasebarth, sehr für seine Rede 
danken, weil ich glaube, dass es auch bei einem 
Gesetz, bei dem es um einen formalen Akt geht, 
durchaus wichtig ist, noch mal insgesamt daran zu 
erinnern, was Bibliotheken für wichtige Demokratie-
orte in unserer Gesellschaft sind. Deswegen vielen 
Dank an Sie.

Ich werde es in der Tat etwas formaler machen. 
Noch mal zur Genese des Gesetzes: Dies war 
noch ein Gesetzentwurf der vormaligen Landesre-
gierung, und wir haben uns hier ja gemeinsam 
darauf verständigt, dass wir es erst beraten kön-
nen, wenn wir unsere Strukturen im Landtag fest-
haben und demzufolge auch den passenden Aus-
schuss dazu haben. Es ist – Herr Quasebarth hat 
es gesagt – vermeintlich eine kleine Änderung am 
Bibliotheksgesetz – übrigens ein Gesetz, für das 
uns bis heute sehr viele Bundesländer beneiden. 
Denn Thüringen war in der Frage, eine gesetzliche 
Grundlage für Bibliotheken zu schaffen, Vorreiter. 
Und das ist gut so, dass wir diesen Bereich endlich 
ausbauen. Denn die Landesfachstelle war viele, 
viele, viele Jahre ein Projekt, wurde als Projektför-
derung geführt, und das, obwohl die Landesfach-
stelle – Herr Quasebarth hat es schon gesagt – 
natürlich viele Aufgaben sowohl in den Bibliotheks-
bereich hinein, aber selbstverständlich auch nach 
außen hat. Denn, auch das sei an dieser Stelle 
gesagt, der Thüringer Bibliotheksverband ist übri-
gens der einzige Kulturverband in Thüringen, der 
keine Geschäftsstelle hat und der komplett ehren-
amtlich arbeitet. Deswegen hat die Landesfachstel-
le, obgleich sie völlig andere Aufgaben hat, aber 
natürlich auch für die ehrenamtliche Kulturarbeit im 
Bibliothekswesen eine besondere Bedeutung, wes-
halb ich sehr, sehr froh bin, das entgegen sehr vie-
ler Widerstände, die es in den letzten Jahren dazu 
gab – das will ich auch offen zugeben –, endlich 

ins Gesetz zu schreiben. Deswegen bin ich sehr 
froh und dankbar, dass wir heute hier stehen und 
dies hoffentlich gemeinsam auch so verabschieden 
können.

Jetzt werden Sie sich gerade gefragt haben, Sie 
haben alle noch zwei Blätter ausgeteilt bekommen. 
Darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Wenn man 
so ein Gesetz bearbeitet, was schon länger liegt, 
dann kann es ja durchaus vorkommen, dass man 
feststellt, ach so, das Inkrafttreten eines Gesetzes 
kann ja so schlecht rückwirkend passieren. Den-
noch stand ja darin, es sollte in Kraft treten zum 
01.01.2025. So, jetzt sind wir hier in diesem Um-
stand, dass dies nicht nur uns aufgefallen ist, son-
dern logischerweise auch der Brombeere aufgefal-
len ist und wir diese beiden Änderungsanträge ha-
ben, die sich im Kern gleichen.

Da ich heute besonders gute Laune habe und sehr 
viel Freude an Sprache,

(Beifall CDU, BSW, Die Linke, SPD)

und die auch wichtig finde, gebe ich gerne zu, 
auch wenn mich mein Mitarbeiter wahrscheinlich 
dafür jetzt gleich in der Runde nicht mehr angucken 
möchte, dass mich die Formulierung der Brombee-
re: „Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft“, tatsächlich emotional mehr ab-
holt, weswegen ich, damit wir alle gut durch die-
sen Abstimmungsprozess kommen, hiermit den Än-
derungsantrag meiner Fraktion unter der Drucksa-
che 8/858 zurückziehe und Sie alle herzlich dar-
um bitte, dass Sie erst dem Änderungsantrag der 
Brombeerkoalition, dann schließlich der Beschluss-
empfehlung und dem Gesetz zustimmen mögen. 
Herzlichen Dank.

(Beifall CDU, BSW, Die Linke, SPD)

Vizepräsidentin Güngör:
Danke, Frau Abgeordnete Mitteldorf. Damit ist zu-
mindest der Rollenplan, der mir gerade noch mal 
verteilt wurde, wieder hinfällig. Aber ich denke, wir 
schaffen die Abstimmung gleich trotzdem. Ich wer-
de zunächst aber natürlich die Landesregierung 
fragen, sofern sie ihren Dialog kurz unterbrechen 
möchte, ob sie sprechen möchte. Herr Minister 
Gruhner? Nein. Herr Staatssekretär, bitte schön.

Dr. Althaus, Staatssekretär:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Seit fast 
34 Jahren betreibt die Stadt Erfurt für das Land die 
Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thü-
ringen, finanziert vom Freistaat. Sie ist als landes-
weite Planungs-, Beratungs- und Koordinierungs-
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stelle das zentrale und unverzichtbare Instrument 
zur Unterstützung der kommunalen Träger und der 
Einrichtungen vor Ort beim Aufbau, der Entwicklung 
und der Vernetzung der öffentlichen Bibliotheken. 
Sie berät in allen bibliotheksfachlichen Fragen. Sie 
erfüllt wesentliche bibliothekspolitische Aufgaben 
bei der Sicherung fachlicher Standards. Sie beför-
dert den Ausbau eines leistungsfähigen Bibliotheks-
netzes miteinander kooperierender Bibliotheken in 
Thüringen und regt innovative Projekte an. Damit 
trägt sie zur Sicherheit und zum Ausbau der Dienst-
leistung öffentlicher Bibliotheken und zur Rationali-
sierung der Arbeitsprozesse bei.

Der Betrieb der Landesfachstelle wird seit 1991 auf 
Grundlage eines Vertrags der Stadt Erfurt mit dem 
Freistaat Thüringen geregelt. Mit der Gesetzesän-
derung wird eine Rechtsverordnungsermächtigung 
mit dem Ziel geschaffen, dass die Aufgabe zukünf-
tig dauerhaft und rechtssicher übertragen werden 
kann und auch die weitere Finanzierung der auf-
gabenwahrnehmenden Kommune über das Thürin-
ger Finanzausgleichsgesetz gesichert ist. Hinzu 
kommt, dass die bisherige Aufgabenwahrnehmung 
auf Grundlage eines Zuwendungsvertrags mit jähr-
lich wiederkehrend bürokratischen Aufwänden ver-
bunden war. Mit den Regelungen einer zu erlassen-
den Rechtsverordnung wird sich für beide Seiten 
– Land und Kommune – der positive Effekt einer 
Entbürokratisierung spürbar auswirken. Auch wenn 
die Zuständigkeitsfestlegung für den Betrieb der 
Landesfachstelle erst Gegenstand der Rechtsver-
ordnung sein wird, möchte ich schon jetzt bekräf-
tigen, dass das Land nach einer über 30 Jahre 
währenden vertrauensvollen Zusammenarbeit auch 
künftig an einer Aufgabenübertragung an die Stadt 
Erfurt festhalten will.

Ich möchte den Abgeordneten meinen Dank dafür 
aussprechen, dass der Gesetzänderungsentwurf 
im Plenum und im Ausschuss für Bildung, Wissen-
schaft, Kultur von den Fraktionen konstruktiv mit 
der gebührenden Gründlichkeit begleitet und zu ei-
nem schnellen, einvernehmlichen Prozess geführt 
wurde. Abschließend bitte ich nun um Ihre Zustim-
mung zum Gesetzentwurf und bedanke mich für 
Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall CDU, BSW, SPD)

Vizepräsidentin Güngör:
Vielen Dank, Herr Staatssekretär Althaus. Dann lie-
gen mir keine weiteren Wortmeldungen vor und wir 
kommen zu den Abstimmungen. Der Änderungsan-
trag der Fraktion Die Linke ist soeben zurückgezo-
gen worden, sodass wir nun über den Änderungs-
antrag der Fraktionen der CDU, des BSW und der 
SPD abstimmen, das ist die Drucksache 8/712. 

Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den 
oder die bitte ich nun um das Handzeichen. Das 
sind alle Fraktionen. Der Form halber die Gegen-
stimmen bitte. Die Enthaltungen bitte. Da sehe ich 
jeweils keine, dann ist das so angenommen.

Dann stimmen wir nun über die Beschlussempfeh-
lung unter Berücksichtigung des Ergebnisses der 
Abstimmung über den Änderungsantrag ab. Wer 
der Beschlussempfehlung folgen möchte, den oder 
die bitte ich nun um das Handzeichen. Das sind 
ebenfalls die Abgeordneten aus allen Fraktionen. 
Der Form halber bitte einmal die Gegenstimmen. 
Sehe ich keine. Enthaltungen? Sehe ich ebenfalls 
keine. Dann ist das auch angenommen.

Dann kommen wir nun zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf in zweiter Beratung unter Berück-
sichtigung des Ergebnisses der Abstimmung über 
die Beschlussempfehlung. Auch hier bitte ich erst 
um die Jastimmen. Das sind ebenfalls die Abge-
ordneten aller Fraktionen. Die Gegenstimmen bitte. 
Hier sehe ich keine. Die Enthaltungen bitte. Auch 
hier sehe ich keine.

Dann geht es nun in die Schlussabstimmung. Ich 
bitte alle, sich von den Plätzen zu erheben, die dem 
Gesetzentwurf in der Schlussabstimmung zustim-
men. Das sind die Abgeordneten aller Fraktionen. 
Vielen Dank. Ich bitte darum, sich bei Gegenstim-
men zu erheben. Hier sehe ich niemanden. Enthal-
tungen? Auch nicht vorhanden. Damit ist dieses 
Gesetz angenommen.

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und bit-
te die Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer zu mir.

Es haben sich natürlich alle stark um eine länge-
re Sitzungszeit bemüht, dennoch sind wir gerade 
übereingekommen, dass ich keinen weiteren TOP 
aufrufen werde. Dementsprechend schließe ich für 
heute die Sitzung. Es geht morgen um 9.00 Uhr 
weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.

Ende: 18.37 Uhr
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